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Stadt 
Heidelberg 

Drucksache: 

0 3 2 3 / 2 0 1 5 / B V    

Datum: 

28.09.2015 

Federführung: 

Dezernat V, Amt für Liegenschaften 

Beteiligung: 

 

Betreff: 

Verlagerung des Karlstorkinos / Medienforums e.V. in 
den neuen Standort des Kulturhauses 
Karlstorbahnhof   
hier: Anhörung von Frau Ingrid Wolschin, 
Geschäftsführerin des Karlstorbahnhofs und Herrn 
Jo-Hannes Bauer, Vorsitzender des Medienforum e. V. 
oder Stellvertretungen als Betroffene gemäß § 33 
Absatz 4 Gemeindeordnung 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur 
Beschlussempfehlung: 

Handzeichen: 

Bezirksbeirat Altstadt 15.10.2015 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  
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Beschlussvorschlag der Verwaltung:   

Der Bezirksbeirat Altstadt beschließt die Anhörung von Frau Ingrid Wolschin, 
Geschäftsführerin des Karlstorbahnhofs, und Herrn Jo-Hannes Bauer, Vorsitzender des 
Medienforum e.V., oder Stellvertretungen als Betroffene gemäß § 33 Absatz 4 
Gemeindeordnung.  
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Begründung: 

Der Gemeinderat hat am 23.07.2015 unter anderem beschlossen, dass die Zukunft des 
Medienforums als eigener Tagesordnungspunkt im Bezirksbeirat Altstadt (BBA) behandelt werden 
soll (vgl. DS 0238/2015/BV). 

Damit sowohl Frau Ingrid Wolschin als Geschäftsführerin des Karlstorbahnhofs als auch Herr Jo-
Hannes Bauer als Vorsitzender des Medienforums e. V. ihre Positionen zur Zukunft des 
Medienforums dem Bezirksbeirat Altstadt darlegen können, ist vorgesehen, beide in der Sitzung des 
Bezirksbeirats Altstadt als Betroffene anzuhören. Darüber hinaus stehen sie für Fragen aus der 
Mitte des Bezirksbeirats Altstadt zur Verfügung. Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug 
auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

gezeichnet 
Dr. Eckart Würzner 
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